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deutsche kinder- und jugendstiftung

Aktuelle Fluchtbewegungen und
Herausforderungen für Kommunen
Die Angriffe Russlands auf die Ukraine seit dem 24. Februar haben uns alle geschockt. Bilder der 
umkämpften Gebiete und der flüchtenden Zivilbevölkerung gehen um einen Großteil der Welt. In 
der deutschen Bevölkerung sind Solidarität und Bereitschaft groß, die Menschen in der Ukraine 
und die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, zu unterstützen. 

Wir möchten im Folgenden mithilfe einer knappen Übersicht darstellen, welche Folgen die ak-
tuellen Fluchtbewegungen für Kommunen haben. Ziel der Übersicht ist es, Interessierten einen 
schnellen Überblick zu vermitteln. Sie ersetzt weder eine Rechtsberatung noch kann auf kommu-
nalrechtliche Details eingegangen werden. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich um eine sich schnell verändernde Situation handelt und 
wir die Übersicht nicht tagesaktuell halten können. Wir haben uns bemüht, zuverlässige Quellen 
zu verlinken, auf denen Sie sich möglichst tagesaktuell informieren können. 

Stand: 9. März 2022



2

Der UNHCR spricht von der „am schnellsten wachsenden 
Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“. Innerhalb 
von zwölf Tagen sind mehr als zwei Millionen Menschen1 

aus der Ukraine geflohen, die meisten von ihnen nach Po-
len. Anders als bei Fluchtbewegungen der jüngeren Ver-
gangenheit sind aktuell überwiegend Frauen und Kinder 
unterwegs, da Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren das 
Land derzeit nicht verlassen dürfen. Hilfsorganisationen 
warnen, dass Frauen und Kinder auf der Flucht und nach 
der Ankunft besonders häufig von Gewalt, Ausbeutung 
und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind und 
besonderen Schutz2 benötigen.  

Der UNHCR geht davon aus, dass die Zahl der Kriegsflücht-
linge in den kommenden Wochen weiter stark ansteigen 
wird. Angaben darüber, wie viele Binnenflüchtlinge inner-
halb der Ukraine unterwegs sind, können derzeit nicht zu-
verlässig gemacht werden. 

Als Reaktion auf die schnell steigende Zahl Flüchtender 
haben die EU-Staaten Anfang März erstmals die soge-
nannte Massenzustrom-Richtline aktiviert. Diese garan-
tiert EU-weite Standards bei der Aufnahme von Geflüch-
teten aus der Ukraine, ohne dass diese ein Asylverfahren 
in einem der Mitgliedsstaaten durchlaufen müssen. Die 
Richtlinie findet Anwendung für Personen mit ukrainischer 
Staatsbürgerschaft, Personen mit internationalem Schutz-
status sowie Personen, die einen unbefristeten Aufent-
haltstitel in der Ukraine haben. Ob die Bundesregierung 
auch Drittstaatsangehörige mit befristetem ukrainischem 
Aufenthaltstitel einbezieht, ist noch nicht bekannt. 

Anders als bei Asylverfahren gibt es aktuell keine Vertei-
lungsschlüssel auf die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. 
Bisher ist es den Menschen selbst überlassen, ob sie 
unabhängig vom Aufenthaltsort die sich nächstbietende 
Möglichkeit zum Ankommen wählen oder ob sie nach ei-
nem kurzen Aufenthalt in andere Länder/Regionen weiter-
reisen, z.B. zu Verwandten und Freunden.

Unabhängig von der aktuellen Situation können sich Uk-
rainer:innen mit biometrischem Pass 90 Tage visumsfrei 
in der EU aufhalten. Entsprechend einer Übergangsverord-
nung des BMI vom 9. März3 benötigen Personen, die seit 
dem 24. Februar aus der Ukraine geflohen sind, derzeit 
keinen Aufenthaltstitel. Gleiches gilt für Ukrainer:innen, 
die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Ukraine be-
fanden. Unabhängig davon kann die Beantragung eines 
Aufenthaltstitels sinnvoll sein, um Anspruch auf Leistun-
gen zu bekommen. Die Übergangsverordnung ist befristet 
bis zum 23. Mai. Weitere Informationen zum Aufenthalt in 
Schleswig-Holstein finden Sie auf der Seite des Beauftrag-
ten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des 
Landes Schleswig-Holstein4. 

Die Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie ermöglicht 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum vorüberge-
henden Schutz (vgl. folgende Seite). Das bedeutet, dass 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, ohne dass ein in-
dividuelles Asylverfahren durchlaufen werden muss. Die 
Aufenthaltserlaubnis kann seit dem 5. März bei der Aus-
länderbehörde beantragt werden (ggf. sind in manchen 
Ländern auch Erstaufnahmeeinrichtungen zuständig). Mit 
der Beantragung besteht Zugang zu sozialen Leistungen.  

Das BMI5 rät ukrainischen Staatsangehörigen derzeit da-
von ab, einen Asylantrag zu stellen (gleichwohl dies wei-
terhin möglich ist). Inwiefern dies auch für Drittstaatsan-
gehörige gilt, die aus der Ukraine geflohen sind, ist noch 
nicht bekannt.  

Da die Einreise auch ohne Asylverfahren möglich ist, gibt 
es keine genauen Zahlen darüber, wie viele Ukrainer:innen 
und Drittstaatsangehörige aus der Ukraine sich bereits in 
Deutschland und anderen EU-Staaten befinden. Zahlen da-
rüber, wie viele Personen sich bei den Ausländerbehörden 
vor Ort registrieren, könnten bald vorliegen. 

Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung stellt lau-
fend aktualisierte Informationen6 bereit.

Ausgangslage Aufenthalt 

1  UNHCR: Operational Data Portal / Ukraine Refugee Situation,
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine.

2  BMSFSJ: Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen 
in Flüchtlingsunterkünften, https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/
publikationen/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-
menschen-in-fluechtlingsunterkuenften-117474.

3  UkraineAufenthÜV: https://www.buzer.de/UkraineAufenthUeV.htm.

4   Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des 
Landes Schleswig-Holstein beim Präsidenten des Schleswig-Holstein-
schen Landtages: Hinweise zur Unterstützung von Geflüchteten aus der 
Ukraine, https://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/fb/ukraine/.

5   Bundesministerium des Innern und für Heimat: Fragen und Antworten 
zur Einreise aus der Ukraine, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html.

6   Die Beauftragte der Bundsregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration: Krieg in der Ukraine, https://www.integrationsbeauftragte.
de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine.
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Asylverfahren werden individuell geprüft und dauern häu-
fig mehrere Jahre. Das eingangs erwähnte UNHCR-Zitat 
macht deutlich, dass viele Menschen innerhalb kurzer Zeit 
in den Kommunen ankommen und vor Ort versorgt werden 
müssen. Dank der Aufenthaltserlaubnis zum vorüberge-
henden Schutz können diese Prozesse nun beschleunigt 
werden und für Handlungssicherheit sorgen. Da die Mas-
senzustrom-Richtlinie zum ersten Mal aktiviert wurde, 
sind hierfür allerdings noch diverse Klärungen von und 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen notwendig (ins-
besondere bezüglich Finanzierungen und Zuständigkei-
ten). 

Viele Städte und Kreise haben Infotelefone eingerich-
tet, an die sich die Bevölkerung mit Hilfsangeboten (z.B. 
Wohnraum, ehrenamtlichem Engagement) und Fragen 
(z.B., wenn Personen privat aufgenommen wurden) wen-
den kann. 

Wohnen: Anders als während eines Asylverfahrens be-
steht bei einer visumsfreien Einreise oder mit einem Auf-
enthaltstitel zum vorübergehenden Schutz keine Wohn-
verpflichtung in Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder. 
Geflüchtete, die Freunde, Verwandte oder andere Kontakte 
in Deutschland haben, dürfen dort privat unterkommen. 
Alle anderen werden auf die Bundesländer und anschlie-
ßend in die Kommunen verteilt. Privatpersonen werden ge-
beten, sich bei ihrer Kommune zu melden, wenn sie Wohn-
raum zur Verfügung stellen wollen. 

Kommunen müssen bei der Inbetriebnahme/Fortführung 
von Gemeinschaftsunterkünften die Sicherheit der Bewoh-
ner:innen7 gewährleisten.  

Sozialleistungen: Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
zum vorübergehenden Schutz haben Anspruch auf Leis-
tungen des AsylbLG.  

Arbeit: Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum vo-
rübergehenden Schutz haben Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Dafür ist die Erlaubnis der Ausländerbehörde notwendig. 
Es müssen keine Fristen beachtet werden. Das BMI hat den 
Ländern empfohlen, dass die Ausländerbehörden direkt 
bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum vorüberge-
henden Schutz auch die Beschäftigung erlauben. 

Gesundheitsversorgung: Geflüchtete haben Zugang zu me-
dizinischer Versorgung entsprechend AsylbLG (beachten: 
§6 Abs. 2 AsylbLG). Aktuell betrifft das u.a. die Versorgung 
mit Medikamenten und das Impfen. In Schleswig-Holstein 
können sich Personen, die privat untergekommen sind, 
kostenlos in den Impfzentren impfen lassen. Bundesweit 
bieten die psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folter opfer8 Unterstützung. In Schleswig-Holstein ist au-
ßerdem das Zentrum für Integrative Psychiatrie9 darauf 
eingestellt, traumatisierte Kinder und Erwachsene mit 
niedrigschwelligen Angeboten zu unterstützen. 

Recht auf Bildungsbeteiligung: Personen mit einer Auf-
enthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz sollen 
entsprechend der EU-Richtlinie Anspruch auf Bildungsbe-
teiligung haben. Wie sich diese Bildungsbeteiligung aus-
gestaltet, ist derzeit noch nicht geklärt. Fest steht, dass 
Erwachsenen der Zugang zum Integrationskurs ermöglicht 
werden soll. Details dazu folgen. Kinder und Jugendliche 
sollen so schnell wie möglich wieder in die Schule gehen. 
Erste Anlaufstellen in Schleswig-Holstein sind die DaZ-Zen-
tren. Informationen zum KiTa-Besuch liegen derzeit noch 
nicht vor. Bitte erkundigen Sie sich vor Ort. 

Die Kultusministerkonferenz trifft sich am 10./11. März und 
wird auch über diese Themen beraten. 

Was ist das besondere an der „Aufenthaltserlaubnis zum vor-
übergehenden Schutz“? Welche Folgen hat die Aktivierung der 
Massenzustrom-Richtlinie für Kommunen? 

7   BMSFSJ: Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen 
in Flüchtlingsunterkünften, https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/
publikationen/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-
menschen-in-fluechtlingsunterkuenften-117474.

8   BafF - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer e.V., https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-
ort/psychosoziale-zentren/.

9   Zentrum für Integrative Psychiatrie – ZIP gGmbH, https://zip.uksh.de/.
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Gespräche über den Krieg: Nicht nur Jugendliche, auch jün-
gere Kinder bekommen mit, dass gerade etwas Schreckli-
ches passiert, und haben das Bedürfnis, darüber zu reden. 
Viele Erwachsene sind im ersten Moment damit überfor-
dert, wie sie solche Gespräche führen sollen – unabhän-
gig davon, ob es Gespräche im privaten, schulischen oder 
außerschulischen Bereich sind. Verschiedene Institutio-
nen haben Hinweise, Gesprächsleitfäden und Materialien 
zusammengestellt, die Erwachsene für diese Gespräche 
stärken sollen. Außerdem gibt es Quellen, über die sich 
Kinder und Jugendliche altersgerecht informieren können. 
Folgend eine unvollständige Auswahl: 

 » Deutsche Kinder- und Jugendstiftung: Interview10 mit 
Jennifer Rauch, psychologische Psychotherapeutin für 
Verhaltenstherapie

 » Stark im Land: Wie erkläre ich Kindern den Krieg? Link-
sammlung11 für Pädagog:innen, Informationsseiten für 
Kinder, Büchertipps für Kinder

 » Bundeszentrale für politische Bildung: hanisauland12

 » Servicestelle Kinder- und Jugendschutz: Mit Kindern 
und Jugendlichen über Krieg reden? Mehrsprachige In-
formationen13 

 » Bundesamt für Katastrophenschutz: Mit Kindern über 
Krieg sprechen14 

Mobbingvorwürfe: Es gibt Berichte aus Schulen und KiTas, 
dass es zu Mobbing gegenüber Kindern und Jugendlichen 
mit russischem Familienhintergrund sowie zu Konflikten 
zwischen Kindern mit ukrainischem und russischem Fami-
lienhintergrund kommt. 

Flucht aus Russland: Auch aus Russland fliehen Menschen, 
u.a. Medienschaffende. Für sie gibt es aufgrund der Sank-
tionen kaum noch Möglichkeiten, das Land zu verlassen. 

Dauer: Niemand kann vorhersagen, wie lange der Angriff 
Russlands auf die Ukraine dauern wird und mit welchem 
Ergebnis er zu Ende geht. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass viele der Ankommenden zurück in die Ukraine 
gehen, sobald es dort wieder sicher ist. 

Arbeiten/Ausbeutung: Notlagen schaffen den Nährboden 
für Ausbeutung, geschlechtsspezifische Gewalt und Ab-
hängigkeiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
Geflüchtete Arbeiten annehmen, die weder Mindestlohn 

noch Arbeitsschutzstandards entsprechen. So warnte der 
Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege15 be-
reits Ende 2021 davor, dass Ukrainerinnen aufgrund ihrer 
Notlage legal/illegal für Niedriglöhne in der 24h-Pflege ar-
beiten.

Wie wirkt sich der Angriff 
Russlands auf das Zusammen-
leben vor Ort aus?  

Ausblick  

10  DKJS: Wie erklärt man Kindern Krieg? https://www.dkjs.de/aktuell/
meldung/news/wie-erklaert-man-kindern-krieg/.

11  Stark im Land: Wie erkläre ich Kindern den Krieg? http://www.
starkimland.de/wie-erklaere-ich-kindern-den-krieg/.

12  HanisauLand: Krieg in der Ukraine, https://www.hanisauland.de/.

13  Servicestelle Kinder- und Jugendschutz: Mit Kindern und Jugendlichen 
über Krieg reden?, https://www.servicestelle-jugendschutz.
de/2022/02/mit-kindern-und-jugendlichen-ueber-krieg-reden/.

14  Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Mit 
Kindern über Krieg sprechen, https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/
Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-
kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html.

15  Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. 
(VHBP): Corona und drohender Krieg in der Ukraine setzen die 
Seniorenbetreuung unter Druck - Es braucht politischen Mut für 
mehr Rechtssicherheit! https://www.vhbp.de/aktuelles/detail/
pressemitteilung-berlin-11/.

Kommunen beweisen in diesen Tagen erneut ihre Hand-
lungsfähigkeit, indem sie schnell handeln und Lösungen 
zur Versorgung der Ankommenden finden. In vielen Kom-
munen gibt es Strukturen aus den 2015er Jahren, auf die 
jetzt zurückgegriffen werden kann. Das betrifft nicht nur 
Konzepte und die koordinierende Funktion der Kommunal-
verwaltung, sondern auch die Zusammenarbeit mit Koope-
rationspartnern vor Ort und das Zurückgreifen auf funktio-
nierende Netzwerke.
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